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Besteuerung kommunaler Mandatsträger 

 

Jahresbericht des ORH Kommunale Mandatsträger erhalten für ihr Ehren-

amt eine Vergütung, die der Einkommensteuer un-

terliegt. In 58 % der vom ORH geprüften Fälle 

wurde diese fehlerhaft besteuert. Als Hauptursa-

chen sieht der ORH die unübersichtlichen Rege-

lungen zu Frei- und Mindestbeträgen, eine man-

gelhafte Information der Mandatsträger über ihre 

steuerlichen Pflichten sowie die oft fehlenden und 

nicht einheitlichen Kontrollmitteilungen der Kom-

munen. 

Nach Einschätzung des ORH beruht die fehlerhaf-

te Besteuerung in aller Regel nicht auf mangeln-

der Steuerehrlichkeit. Dies wird insbesondere da-

ran deutlich, dass Mandatsträger in fast einem 

Drittel der fehlerhaft besteuerten Fälle zu viel Ge-

winn erklärt und versteuert haben. 

Der ORH empfiehlt, bis zu den nächsten Kommu-

nalwahlen 2026 Maßnahmen zu ergreifen, dass 

ehrenamtliche kommunale Mandatsträger ihren 

zusätzlichen steuerlichen Pflichten ohne großen 

Aufwand und möglichst unbürokratisch nachkom-

men können. 

Beschluss des Landtags 

vom 24. Juni 2025 

(Drs. 19/7167 Nr. 2h) 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 

und 4 BayHO ersucht, 

• Maßnahmen zu ergreifen, dass kommunale 

Mandatsträger ihren zusätzlichen steuerlichen 

Pflichten ohne großen Aufwand und möglichst 

unbürokratisch nachkommen können und 

• zur Vereinfachung der Rechtslage eine Initia-

tive zur Neuregelung der Steuerfreiheit zur 

Vergütung an kommunale Mandatsträger zu 

prüfen. 

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2025 zu berichten. 

 


